
Rechtsordnung anknüpft, diese konturiert und präzisiert.83
Im Bereich des Ehe- und Familienstrafrechts ist es im Wesent-
lichen die Primärrechtsordnung in Gestalt des Familienrechts
im BGB und des Verfassungsrechts, in der die Richtung für
die Entscheidung der Interessenkonflikte vorgegeben wird. In
einem Strafgesetzbuch darf freilich nicht jeder außerstrafrecht-
liche Pflichtverstoß in der Ehe und Familie unter Strafe ge-
stellt und von den Ermittlungsbehörden verfolgt werden. Un-
ter Beachtung des Art. 6 GG und des verfassungsrechtlich
vorgegebenen ultima ratio- und Verhältnismäßigkeitsprinzips
können vielmehr nur besonders elementare Verhaltensregeln
strafrechtlich abgesichert werden, wozu etwa das Gewaltver-
bot in der elterlichen Erziehung, familienrechtliche Verpflich-

tungen zur Erbringung von Unterhaltsleistungen oder das
Verbot der Mehrehe gehören. Trotz seiner sekundären Natur
bildet das Strafrecht, wie es Kristian Kühl auf den Punkt
gebracht hat, insofern dann doch „das zentrale Rechtsgebiet,
als es in letzter Linie die gesamte übrige Rechtsordnung ver-
teidigt“, mithin dessen „letzte Verteidigungslinie“ bildet.84

83 Vgl. Frisch, Vorsatz und Risiko, 1983, 59; Murmann, Die Selbstverantwortung des
Opfers im Strafrecht, 2003, 308; Eser/Nishihara/Perron, Rechtfertigung und Ent-
schuldigung IV, 1995, 74.

84 Kühl/Reichold/Ronellenfitsch/Kühl, Einführung in die Rechtswissenschaft, 2011,
§ 30 Rn. 4.
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& SACHVERHALT
A und B gründen am 1.1.2008 eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, um gemeinsam Traktoren
zu erwerben und diese anschließend gewinnbringend zu veräußern. Zum Gesellschaftsver-
mögen gehören die Grundstücke „Rosenweg“ und „Veilchenblau“. Im Grundbuch ist von
Anbeginn jeweils die „A & B Traktoren-GbR, bestehend aus den Gesellschaftern A & B“ als
Eigentümerin eingetragen. Zunächst floriert der Handel mit den Traktoren, doch Anfang 2010
kommt es zu Zahlungsengpässen der Gesellschaft. Am 1.2.2010 tritt B mit Zustimmung des A
seinen Gesellschaftsanteil an C ab, weil er nicht mehr an den Erfolg der Geschäftsstrategie
glaubt.

GRUNDSTÜCK „ROSENWEG“
Um die finanziellen Engpässe zu beheben, verkaufen A und B im Namen der A & B
Traktoren-GbR das Grundstück „Rosenweg“ mit notariellem Vertrag vom 3.2.2010 an D.
Gleichzeitig stellt D den Antrag auf Eigentumsumschreibung beim zuständigen Grundbuch-
amt. Am 6.2.2010 erfährt D von dem Gesellschafterwechsel des B an C. Am 8.2.2010 wird D
ins Grundbuch als Eigentümer eingetragen. C weist zutreffend darauf hin, dass D im Zeit-
punkt der Eintragung von der Nichtberechtigung des B gewusst habe und verlangt das Grund-
stück von D heraus.

GRUNDSTÜCK „VEILCHENBLAU“
Um das Geschäft weiter betreiben zu können, hatten A und B das Grundstück „Veilchenblau“
bereits mit notariellem Vertrag vom 30.1.2010 im Namen der A & B Traktoren-GbR an R
verkauft. Da R die Zahlungsengpässe der GbR kennt, verlangt er die Eintragung einer Vor-
merkung, um sich abzusichern. Diese bewilligte B im Namen der Gesellschaft am 10.2.2010.
Noch am gleichen Tag wird die Vormerkung zugunsten des R im Grundbuch eingetragen. R
bemerkt jedoch alsbald, dass das Grundstück „Veilchenblau“ sich nicht für die von ihm
beabsichtigten Nutzungszwecke eignet und tritt seinen Eigentumsverschaffungsanspruch aus
dem Kaufvertrag an S ab. Von dem Gesellschafterwechsel des B auf C wusste S nichts.

* Die Verfasserin ist Prüferin am Bundesrechnungshof.
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Frage 1: Ist D Eigentümer des Grundstücks „Rosenweg“ geworden?

Frage 2: Kann die A & B Traktoren-GbR das Grundstück „Rosenweg“ von D herausverlangen?

Frage 3: Ist S Inhaber einer Vormerkung an dem Grundstück „Veilchenblau“?

& LÖSUNG

FRAGE 1: IST D EIGENTÜMER DES GRUNDSTÜCKS „ROSENWEG“ GEWORDEN?
D könnte das Grundstück „Rosenweg“ gemäß §§ 873 I, 925 I BGB von der A & B Traktoren-
GbR erworben haben. Die Voraussetzungen des § 705 BGB sind unproblematisch gegeben.
Die GbR war auch ursprünglich als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen.

A. GRUNDBUCHFÄHIGKEIT DER GBR
Die GbR müsste zunächst grundbuchfähig sein. Nachdem der BGH (BGHZ 146, 341 [343 ff.])
die Teilrechtsfähigkeit der (Außen-)GbR im Jahr 2001 grundsätzlich bejaht hatte, soweit diese
durch Teilnahme am Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten begründe, anerkannte er
schließlich auch deren formelle Grundbuchfähigkeit (BGH NJW 2009, 594 [595]). Dabei
entschied der BGH, dass eine GbR im Grundbuch allein unter der Bezeichnung ins Grund-
buch eingetragen werden dürfe, die ihre Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag für diese vor-
gesehen haben. Der Wirksamkeit einer solchen Eintragung stehe nicht entgegen, dass die
einzelnen Gesellschafter nicht benannt seien. Damit ist die GbR grundsätzlich grundbuch-
fähig.

Hinweis: Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Frage der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft
bürgerlichen Rechts ist angesichts der klaren Rechtslage (vgl. § 11 II InsO; § 899 a BGB) nicht mehr
erforderlich. Ausführungen hierzu zeigen nur mangelndes Problembewusstsein der Bearbeiter.

In Reaktion auf dieses Urteil regelte der Gesetzgeber (Gesetz zur Einführung des elektro-
nischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte im Grundbuchverfahren sowie zur
Änderung weiterer grundbuch-, register- und kostenrechtlicher Vorschriften vom 11.8.2009,
BGBl. I 2713 [ERVGBG]) allerdings in § 47 II 1 GBO, dass dann, wenn ein Recht für eine
GbR eingetragen werden soll, auch deren Gesellschafter im Grundbuch einzutragen sind.
Vorliegend sind neben der A & B Traktoren-GbR auch deren Gesellschafter A und B seit
dem 1.1.2008 im Grundbuch eingetragen, sodass den formellen Voraussetzungen genüge
getan ist.

B. EINIGUNG UND EINTRAGUNG
Die GbR, vertreten durch A und B, hat sich gemäß §§ 873 I, 925 I BGB durch notariellen
Vertrag vom 3.2.2010 (§ 925 I BGB) mit D über den Eigentumswechsel an dem Grundstück
geeinigt und D wurde am 8.2.2010 auch als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Vom
Fortbestehen der Einigung zum Zeitpunkt der Eintragung ist auszugehen.

C. BERECHTIGUNG DES VERÄUßERERS
Nach der Abtretung des Gesellschaftsanteils von B an C gemäß §§ 398, 413 BGB war B nicht
mehr vertretungsberechtigter Gesellschafter der A & B Traktoren-GbR (vgl. §§ 709 I, 714
BGB). Daher konnte D nur gutgläubig nach §§ 899 a S. 2 iVm 892 I 1 und II BGB erwerben.

Hinweis: Die Berichtung des Grundbuchs nach § 82 S. 3 GBO ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung für
die Abtretung des Gesellschaftsanteils, sodass dieser hier unerwähnt bleiben kann.

I. Anwendbarkeit auch auf Altfälle?
Problematisch könnte sein, ob § 899 a BGB auch auf eine GbR anwendbar ist, die – wie
vorliegend – am 18.8.2009 bereits im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen war. Dabei
erweitert Art. 229 § 21 EGBGB den Anwendungsbereich der Regelung auch auf Altfälle, in
denen die GbR bereits vor Inkrafttreten des § 899 a BGB am 18.8.2009 im Grundbuch einge-
tragen war. Somit kann sich D grundsätzlich auf die Schutzwirkung des § 899 a BGB berufen.

II. Wirkungen des § 899a S. 1 BGB
Wegen der Vermutungswirkungen des § 899 a S. 1 BGB – die erste widerlegliche Vermutung
ist, dass (nur) die eingetragenen Personen Gesellschafter sind (und es keine anderen gibt); die
zweite, dass sie bei ihren gemeinsamen (!) Handlungen namens der GbR diese ordnungsgemäß

Grundbuchfähigkeit der GbR

Erwerbstatbestand

Wirkung des § 899a BGB
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